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sprechen wird. Dies wiederum erfordert eine umfassende 
und auch differenzierte Information der Menschen über die 
Probleme, die entschieden werden sollen.

Der Entwicklung einer solchen Arbeit dient das neue Ge
setz über die örtlichen Volksvertretungen. Es orientiert die 
örtlichen Organe auf die komplexe Erschließung der terri
torialen Reserven für den volkswirtschaftlichen Leistungs
anstieg, auf die Zusammenarbeit von Betrieben zentraler, be
zirklicher und örtlicher Zuordnung im Territorium sowie auf 
eine mit den Menschen eng verbundene, ihre selbständige 
Aktivität fördernde Kommunalpolitik. Für diese Arbeit ist 
auch im örtlichen Bereich die operative, lebendige und ziel
strebige Zusammenarbeit aller gesellschaftlichen Kräfte, der 
staatlichen Organe, der gesellschaftlichen Massenorganisa
tionen und anderer ehrenamtlicher Kollektive der Bürger, 
d. h. das effektive Zusammenwirken aller Organisations
formen des politischen Systems — nicht nur ihrer Leitun
gen —, unerläßliche Bedingung. Dafür muß vor allem der Ar
beitsstil der Staatsorgane weiter vervollkommnet werden, um 
die Möglichkeiten, die das neue Gesetz bietet, voll auszu
schöpfen und wirksam zu machen.

Gewährleistung der Rechte der Bürger
und Erfüllung staatsbürgerlicher Pflichten
— Durchsetzung von Ordnung und Sicherheit

Für die weitere Entwicklung einer gesellschaftlichen Atmo
sphäre schöpferischer Leistungsbereitschaft ist es notwendig, 
die Rechte der Bürger auf allen Gebieten zu gewährleisten 
und die Erfüllung ihrer staatsbürgerlichen Pflichten konse
quent durchzusetzen. Das betrifft nicht nur die Durchsetzung 
der Rechte und Pflichten im Arbeitsprozeß, sondern auch in 
allen anderen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens, im 
Handel, im Dienstleistungssektor und anderswo einschließ
lich der wirksameren rechtlichen Kontrolle von Verwal
tungsentscheidungen.

Das betrifft aber auch die Entwicklung größerer demo
kratischer, öffentlicher Aktivität bei der Gewährleistung von 
Ordnung und Sicherheit sowohl in den Betrieben und Ge
nossenschaften als auch im öffentlichen Leben der Städte und 
Gemeinden. Es sind zwar in den zurückliegenden Jahren auf 
diesem Gebiet bereits beachtliche Ergebnisse erzielt worden, 
insbesondere über die Arbeit der gesellschaftlichen Gerichte 
in den Betrieben und Wohngebieten der Städte, und Dörfer, 
aber die gesellschaftlichen Kräfte können hier in vieler Hin
sicht noch bedeutend wirksamer werden. Es ist eine vielfach 
bestätigte Erfahrung, daß die Einhaltung von Stadt- und Ge
meindeordnungen um so wirksamer geschieht, je stärker in 
der gesamten Stadt und in der ganzen Gemeinde eine öffent
liche Atmosphäre der Unduldsamkeit gegenüber Rechtsverlet
zungen oder Ordnungswidrigkeiten entwickelt wird. Dies be
ginnt bereits in der Schule und erfaßt die Arbeit aller gesell
schaftlichen Organisationen und Kräfte. Auch hier sind un
sere theoretischen Grundlagen noch zu schmal und nicht kom
plex genug entwickelt. Der notwendige enge Kontakt zu päd
agogischen, soziologischen und auch sozial-psychologischen 
Forschungen ist noch unentwickelt, für ein komplexes Her
angehen an diese Frage aber erforderlich.

Weiterer Ausbau der Arbeit der Volksvertretungen
aller Ebenen

Ein vierter Schwerpunkt, der für die Entwicklung der sozia
listischen Demokratie übergreifenden Charakter besitzt und 
in dem das gesamte Spektrum ihrer Wirksamkeit zusammen
gefaßt wird, ist der weitere Ausbau der Arbeit der Volks
vertretungen aller Ebenen und ihres einheitlichen Gesamt
systems. Dies betrifft die Formen ihrer Tätigkeit, insbeson
dere ihre Verbindung mit den vielfältigen anderen gesell
schaftlichen' Aktivitäten der Massenorganisationen, der Ar
beitskollektive und der Bürger in den Wohngebieten; es be
trifft aber auch den gesamten Inhalt ihrer Arbeit.

Abgesehen davon, daß Entscheidungsvorbereitung, Durch
führung und Kontrolle noch bewußter als bisher als einheit
liches, ineinander verflochtenes und in seinen Elementen 
nicht trennbares Ganzes theoretisch erfaßt und praktisch ge- 
haridhabt werden müssen, erscheint es notwendig, den sozial
politischen Inhalt der staatlichen Entscheidungsvorgänge 
theoretisch neu und tiefer zu untersuchen. Dabei kommt dem-

Inhalt, dem System, der Bewegung und der realen Verknüp
fung gesellschaftlicher, kollektiver und persönlicher Interes
sen, der Herausbildung der gesamtgesellschaftlichen Interes
sen und dem Mechanismus ihrer Verwirklichung, der Unter
suchung der gesamten komplizierten Dialektik dieses Pro
zesses, seiner Beeinflussung durch das Wirken rechtlicher Re
gelungen unter den neuen Bedingungen der Gestaltung der 
entwickelten sozialistischen Gesellschaft besonderes Gewicht 
zu. Auch hier ist Maßstab der reale gesellschaftliche Nutzen, 
der auf dem Wege dieser Interessenverknüpfung entsteht und 
der nicht allein in meßbaren ökonomischen und sozialen Fak
ten, sondern auch darin zum Ausdruck kommt, daß das selb
ständige, produktive Schöpfertum der Menschen, ihre poli
tische und soziale Aktivität weiter angeregt und gefördert 
werden.

Diese Forschung, die sich auf eine genaue Analyse kom
plexer Entscheidungsprozesse stützen muß, kann weiterfüh
rende Erkenntnisse über das Wesen, die Funktionsweise und 
die rechtliche Ausgestaltung des demokratischen Zentralis
mus unter den gegenwärtigen Bedingungen unserer Entwick
lung erbringen und muß mit diesem Ziel betrieben werden. 
Der XI. Parteitag orientiert auf die weitere Vervollkomm
nung des demokratischen Zentralismus mit seinen beiden dia
lektisch verbundenen Komponenten: der zentralen staatlichen 
Leitung und Planung, ihrer weiteren Konzentration auf 
grundlegende Fragen der perspektivischen Entwicklung, der 
Koordinierung und Kontrolle einerseits sowie der Verstär
kung der selbständigen Verantwortung und Entscheidungs
kompetenz der Betriebe und örtlichen staatlichen Organe an
dererseits.

Im Zusammenhang mit der Entwicklung der Arbeit der 
gewählten Volksvertretungen, ihres Zusammenwirkens mit 
den gesellschaftlichen Organisationen und Kräften sowie ih
rer verstärkten und wirksamen Kontrolle über die Arbeit der 
Organe des Staatsapparates erscheint es notwendig, sowohl 
theoretisch wie auch praktisch einer Einengung des Staats
begriffs und des Staatsverständnisses auf den hauptamtlichen 
Staatsapparat stärker entgegenzuwirken. Die Autorität der 
Volksvertretungen wird im praktischen Leitungsprozeß vor 
allem dadurch erhöht, daß sie auf alle einzelnen Phasen des 
staatlichen Entscheidungsprozesses den entscheidenden Ein
fluß geltend machen. Dies geschieht vor allem dadurch, daß 
die Volksvertretungen im gesamten Prozeß der Entschei
dungsvorbereitung mit den Organen des Staatsapparates Zu
sammenarbeiten, die Ideen, Bedürfnisse und Vorschläge der 
Werktätigen sowie ihre eigene Kenntnis und soziale Erfah
rung in diesem Prozeß zur Geltung bringen und zum Maßstab 
für die Beurteilung der Vorschläge der staatlichen Organe 
machen. Zu diesem Zweck erscheint es erforderlich, die Kon
sequenzen, die sich aus der zunehmenden Komplexität der 
gesellschaftlichen Entwicklung und der Verflechtung aller ge
sellschaftlichen Bereiche für die Komplexität der Arbeit des 
Staatsapparates ergeben, theoretisch gründlicher auszuarbei
ten und durchzusetzen. Es muß eine fundierte und handhab
bare Technologie komplexer Entscheidungsvorbereitung und 
-durchführung entwickelt werden, die sich zugleich auf mo
derne technische Mittel stützt.

Rechtsfragen der Zusammenarbeit im Rahmen 
der sozialistischen ökonomischen Integration

Im Bericht des Zentralkomitees an den XI. Parteitag wird 
hervorgehoben, daß die DDR die Zusammenarbeit mit allen 
Ländern des RGW erweitern wird und daß auch diese Zu-, 
sammenarbeit immer stärker von den Erfordernissen der In
tensivierung geprägt wird. Dies bewirkt und erfordert auch 
eine weitere Verstärkung der Arbeit zu Rechtsfragen der 
Verwirklichung des Komplexprogramms der sozialistischen 
ökonomischen Integration und der Festigung der Zusammen
arbeit der sozialistischen Länder im RGW unter diesen neuen 
Bedingungen. Auch auf diesem Gebiet sind insbesondere hin
sichtlich der Forschungskooperation und der arbeitsteiligen 
Produktion neue Fragen herangereift, die der Untersuchung 
und Lösung bedürfen.

Die jüngsten Beschlüsse der RGW-Mitgliedsländer über 
verstärkte gemeinsame Anstrengungen zur Beschleunigung


